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Legislaturplan 2013-2017 und Vollzugskontrolle zum Legislaturplan 2009-2013;  

Stellungnahme des Regierungsrates zum Antrag der Fraktion CVP/EVP/glp/BDP vom 27. 

November 2013 (DdI02) 

  

1. Antragsstext 

B.1.7.5 (neu) Lastenausgleich 

Thematik Lastenausgleich zügig an die Hand und in den Legislaturplan aufnehmen (Priorität 2). 

2. Begründung 

Mit der Einführung des neuen Finanzausgleichs muss zwingend auch der Lastenausgleich ange-
schaut werden. 

3. Stellungnahme des Regierungsrates 

3.1 Lastenausgleich unter den Einwohnergemeinden 

Gemäss § 55 des Sozialgesetzes vom 31. Januar 2007 (BGS 831.1, SG) unterliegen verschiedene 
Leistungen der Einwohnergemeinden einem Lastenausgleich. Finanziell von besonderer Bedeu-
tung sind dabei die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV, die Pflegekostenbeiträge sowie 
die Sozialhilfe. 

Im Falle der Pflegekosten sowie der EL tragen die Einwohnergemeinden die Lasten nicht alleine 
sondern der Kanton, und im Falle der EL auch der Bund, beteiligt sich ebenfalls an der Finanzie-
rung (§ 54 und 179 SG). Somit fällt lediglich der Nettobetrag in den Lastenausgleich unter den 
Einwohnergemeinden. Die genaue Aufteilung der Anteile an den Kosten bei den Ergänzungs-
leistungen und den Pflegekostenbeiträgen unterliegt einem prozentualen Verteilschlüssel, wel-
chem grosse Bedeutung für die effektive Lastenverteilung zwischen Kanton und Einwohnerge-
meinden zukommt und damit als Ausgleichsmechanismus wirkt. 

Im Gegensatz dazu tragen die Einwohnergemeinden das Leistungsfeld Sozialhilfe alleine. Hier 
werden gemäss § 55 Abs. 6 die jeweiligen Gesamtkosten im Verhältnis der Einwohnerzahl auf 
die Gesamtheit der Einwohnergemeinden verteilt.  

3.2 Projekt zur Bereinigung des EL-Verteilschlüssels 

Der Kantonsrat hat am 31. Oktober 2012 die Aufträge „Klare Kompetenzen- und Finanzrege-
lungen im Sozialbereich“ (KRB A 222/2011) und „Entwicklung Sozialkosten“ (KRB A 027/2012) 
für erheblich erklärt und damit einerseits veranlasst, zu überprüfen, ob die Kompetenzordnung 
sowie Finanzregelungen im Sozialbereich noch stimmen und andererseits verlangt, dass die Ent-
wicklungen der Sozialkosten in den nächsten Jahren aufgezeigt werden. 
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Der Regierungsrat ist zudem nach § 54 Abs. 4 SG verpflichtet, die Auswirkungen der Kostenauf-
teilung zwischen Kanton und Einwohnergemeinden im Rahmen der Verbundsaufgabe EL alle 
vier Jahre zu überprüfen. Bei erheblichen Lastenverschiebungen hat er beim Kantonsrat eine 
Änderung des Verteilschlüssels zu beantragen. Mit Einführung der Pflegefinanzierung hat der 
Kantonsrat die vierjährige Frist für die Überprüfung auf fünf Jahre erstreckt und zusätzlich be-
stimmt, dass er 2013 unter Berücksichtigung der Pflegekostenbeiträge den Verteilschlüssel für 
die EL und Verwaltungskosten neu festlege (§ 179 SG). Um Zeit für die Suche nach einer lang-
fristigen Lösung zu gewinnen, hat er den Verteilschlüssel im Sinne einer Übergangsregelung 
und nicht präjudizierend für das Jahr 2014 neu auf 50:50 festgelegt (KRB vom 6. November 
2013, SGB 166/2013). 

Zwecks Erledigung der genannten parlamentarischen Aufträge und um gute Grundlagen für 
den sich aus den §§ 54 und 179 SG ergebenden Gesetzgebungsauftrag zu schaffen, hat der Re-
gierungsrat mit RRB Nr. 2013/162 vom 29. Januar 2013 eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die 
Schlusssitzung der Arbeitsgruppe hat am 4. September 2013 stattgefunden. Der definitive Be-
richt datiert vom 27. September 2013. 

Der Kantonsrat hat uns am 30. Januar 2007 den Regierungsrat beauftragt, eine Vorlage zur 
Neugestaltung des innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs zu unterbreiten. Mit Beschluss 
vom 28. Mai 2013, Nr. 2013/953 haben wir die Vorlage Neugestaltung des Finanzausgleichs und 
der Aufgaben zwischen dem Kanton und den Gemeinden (NFA SO) in die Vernehmlassung ge-
schickt. Im Rahmen dieser Gesetzgebungsarbeiten ist die Aufhebung des EL-Verteilschlüssels 
ausgeklammert worden, insbesondere weil Unklarheiten über die finanziellen Folgen einer 
Aufgabenentflechtung bestanden. In diesem Zusammenhang bringt der Bericht vom 27. Sep-
tember 2013 nun neue Ergebnisse und verdeutlicht auch, wie mit dem mittlerweile festgestell-
ten Ungleichgewicht bei der Lastenverteilung zwischen Einwohnergemeinden und Kanton in 
der sozialen Sicherheit umgegangen werden kann. Wir haben in der Folge das Departement des 
Innern beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Verband Solothurner Einwohnergemeinden 
(VSEG) eine Vorlage zur Aufgabenentflechtung in Ergänzung zu jener über den NFA SO zuhan-
den des Regierungsrates auszuarbeiten. 

Für die Bereiche EL und Pflegekostenbeiträge, welche dem Lastenausgleich unter den Einwoh-
nergemeinden unterliegen, sind die Arbeiten für eine zeitgemässe und nachhaltige Lösung weit 
fortgeschritten. Der Regierungsrat wird Botschaft und Entwurf dazu 2014 ausarbeiten und her-
nach 2015 dem Kantonsrat unterbreiten. 

4. Antrag des Regierungsrates 

Erheblicherklärung mit folgendem Wortlaut: 

Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat im Jahr 2015 Botschaft und Entwurf zur Aufga-
benentflechtung im Sozialbereich. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

 

Vorberatende Kommission 

Sozial- und Gesundheitskommission 
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Verteiler 

Amt für soziale Sicherheit (4); HAN (2), BOR, Ablage 
Aktuariat SOGEKO 
Parlamentsdienste 
Traktandenliste Kantonsrat 


